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(54) Faltflügeltüranlage

(57) Die Erfindung betrifft eine Faltflügeltüranlage
(1), umfassend zumindest eine Faltflügeltür (2, 3) mit
mindestens zwei Flügeln (24, 25) und zumindest einen
dazwischen angeordneten Scharnierkörper (20, 21), wo-
bei jeder Flügel (24) einen Rahmen (10, 11) aufweist,
wobei der Rahmen (10, 11) eine Nut (43) aufweist, in die

ein Befestigungssteg (44) des Scharnierkörpers (20, 21)
einfügbar ist, und wobei die Nut (43) und der Befesti-
gungssteg (44) eine Hinterschneidung (55) aufweisen,
sodass eine formschlüssige Verbindung zwischen Rah-
men (10 ,11) und Scharnierkörper (20, 21) vorhanden ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Faltflü-
geltüranlage. Insbesondere betrifft die Erfindung eine
Faltflügeltüranlage, bei der die Türflügel unabhängig von
einem verbindenden Scharnier vormontiert werden kön-
nen.
[0002] Faltflügeltüranlagen sind aus dem Stand der
Technik bekannt. Dabei umfasst eine Faltflügelanlage
zumindest eine Faltflügeltür, die wiederum zumindest
zwei Flügel aufweist. Um die Flügel zu verbinden werden
Scharniere verwendet, die zumeist flächig an der schma-
len Seite der Flügel angebracht werden. Auf diese Weise
entsteht jedoch eine Kältebrücke zwischen den Außen-
flächen der Türflügel, sodass die Türflügel nicht mehr als
Wärmeisolation zwischen zwei Bereichen verwendet
werden können. Außerdem ist keine Vormontierbarkeit
der Flügel gegeben, es muss vielmehr bereits bei der
Montage der Flügel das Scharnier eingebaut werden. So-
mit sind die Flügel nur für die Faltflügeltüranlage und kön-
nen nicht flexibel eingesetzt werden.
[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Faltflügeltür-
anlage bereitzustellen, deren Flügel bei einfacher und
kostengünstiger Fertigung vormontierbar sind, sodass
ein Scharnier nachträglich anbringbar ist.
[0004] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale
des Anspruchs 1. Somit wird die Aufgabe gelöst durch
eine Faltflügeltüranlage, die zumindest eine Faltflügeltür
mit zumindest zwei Flügeln und einem dazwischen an-
geordneten Scharnierkörper umfasst. Dabei umfasst je-
der Flügel einen Rahmen, wobei der Rahmen eine Nut
aufweist, in die ein Befestigungssteg des Scharnierkör-
pers einfügbar ist. Dabei weisen sowohl die Nut als auch
der Befestigungssteg eine Hinterschneidung auf, sodass
eine formschlüssige Verbindung zwischen dem Rahmen
und dem Scharnierkörper vorhanden ist. Der Form-
schluss wirkt bevorzugt in horizontaler Richtung, sodass
ein Formschluss in die vertikale Richtung nicht erfolgt.
In der vertikalen Richtung erstreckt sich bevorzugt die
Nut, sodass der Scharnierkörper über die vertikale Rich-
tung in die Nut einfügbar ist. Dieses ermöglicht eine nach-
trägliche Einfügbarkeit des Scharnierkörpers, wodurch
eine Vormontierbarkeit des Flügels gegeben ist. Somit
kann der Türflügel für verschiedene Anwendungsfälle
genutzt werden und muss nicht initial für eine Faltflügel-
türanlage gefertigt sein. Außerdem wird so ein flexibler
Aufbau des Scharniers ermöglicht, da lediglich der Be-
festigungssteg vorhanden sein muss, um den Scharnier-
körper an den Flügel anzubringen. Ansonsten ist der
Scharnierkörper in seiner Geometrie nicht beschränkt.
Schließlich erlaubt die Hinterschneidung eine sehr ein-
fache Fixierung in horizontaler Richtung.
[0005] Ebenso wird die Aufgabe gelöst durch ein Ver-
fahren zum Herstellen einer Faltflügeltüranlage. Dabei
bezieht sich das Verfahren insbesondere auf die zuvor
beschriebene Faltflügeltüranlage. Erfindungsgemäß
umfasst das Verfahren die folgenden Schritte:

Zunächst wird ein Rahmen bereitgestellt, wobei der
Rahmen eine Nut aufweist. Anschließend wird ein
Füllelement, insbesondere eine Glasscheibe, in den
Rahmen eingefügt. Schließlich wird ein Flügel er-
stellt, indem an den Rahmen zumindest ein Schar-
nierkörper angebracht wird. Um eine Faltflügeltür zu
erhalten, werden in einem nächsten Schritt zumin-
dest zwei Flügel kombiniert. Erfindungsgemäß ist
vorgesehen, dass ein Befestigungssteg des Schar-
nierkörpers in die Nut des Rahmens eingefügt wird,
wobei die Nut und der Befestigungssteg eine Hinter-
schneidung aufweisen, sodass eine formschlüssige
Verbindung zwischen Rahmen und Scharnierkörper
vorhanden ist. Der große Vorteil dieses Verfahrens
besteht darin, dass die ersten zwei Schritte universal
zum Herstellen von Rohflügeln für verschiedene An-
wendungsfälle verwendet werden können. So kön-
nen die nach dem 2. Schritt erhaltenen Rohflügel,
die einen Rahmen und ein Füllelement umfassen,
beispielsweise auch für Schiebetüren verwendet
werden. Dieses macht den Aufbau der Faltflügeltür-
anlage sehr flexibel, da unterschiedliche Formen
von Rahmen und Füllelement verwendbar sind. Au-
ßerdem erlaubt das Verfahren die Verwendung von
unterschiedlich geformten Scharnierkörpern, da die-
se lediglich einen Befestigungssteg aufweisen müs-
sen. Durch den Formschluss, der insbesondere in
horizontaler Richtung wirkt, ist eine sehr einfache
und stabile Verbindung zwischen Scharnierkörper
und Rahmen vorhanden.

[0006] Die Unteransprüche haben vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung zum Inhalt.
[0007] Bevorzugt ist vorgesehen, dass der Scharnier-
körper einen Leistensteg aufweist. Der Leistensteg ist
mit dem Rahmen verbindbar. Auf diese Weise entsteht
vorteilhafterweise eine Fixierung auch in der vertikalen
Richtung, sodass eine vollumfängliche Fixierung des
Scharnierkörpers an dem Rahmen vorhanden ist.
[0008] Besonders vorteilhaft kennzeichnet sich der
Leistensteg durch zumindest eine Gewindebohrung aus.
Besonders vorteilhaft weist der Leistensteg eine Vielzahl
solcher Gewindebohrungen auf. In die Gewindebohrung
ist ein Befestigungsbolzen, insbesondere eine Maden-
schraube, einschraubbar und gegen den Rahmen press-
bar. Dabei ist vorteilhafterweise der Leistensteg gegen-
über der Hinterschneidung angeordnet, sodass durch ein
Anpressen des Befestigungsbolzens an den Rahmen
gleichzeitig eine Anpressung der Hinterschneidungen
von Befestigungssteg und Nut erfolgt. So ist eine sehr
einfache Montage durch Kraftschluss vorhanden, was
keine zusätzlichen Komponenten, wie insbesondere
Bohrlöcher oder Muttern, notwendig macht. Es erfolgt
vielmehr ein Einklemmen der Hinterschneidung der Nut
zwischen dem Befestigungssteg und dem Befestigungs-
bolzen, der in die Gewindebohrung des Leistenstegs ein-
geschraubt ist. Der so erfolgte Kraftschluss erlaubt eine
Verbindung in alle Richtungen.
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[0009] Die Faltflügeltüranlage umfasst besonders be-
vorzugt zumindest einen ersten Flügel mit einem ersten
Rahmen und zumindest einen zweiten Flügel mit einem
zweiten Rahmen. Dabei ist ein erster Scharnierkörper an
dem ersten Rahmen angeordnet, während ein zweiter
Scharnierkörper an dem zweiten Rahmen angeordnet
ist. Der erste Scharnierkörper ist an mindestens zwei
zweiten Scharnierkörpern lagerbar, während der zweite
Scharnierkörper an mindestens zwei ersten Scharnier-
körpern lagerbar ist. Somit ist ein modularer Aufbau des
Scharniers, das sich aus zumindest einem ersten Schar-
nierkörper und zumindest einem zweiten Scharnierkör-
per zusammensetzt, gegeben. Es können beliebig viele
Scharnierkörper verwendet werden, da diese beliebig oft
miteinander verbunden werden können. So ist insbeson-
dere eine Tragkraft und eine Stabilität der Verbindung
zwischen dem ersten Flügel und dem zweiten Flügel
durch eine Anzahl an ersten Scharnierkörpern und zwei-
ten Scharnierkörpern gegeben. Wird die Anzahl an ers-
ten Scharnierkörpern und zweiten Scharnierkörpern er-
höht, so ergibt sich eine stabilere und steifere Verbin-
dung, die insbesondere ein Absenken der Faltflügeltüren
während eines Öffnungsvorgangs oder eines
Schließvorgangs verhindert.
[0010] Vorteilhafterweise sind der erste Scharnierkör-
per und der zweite Scharnierkörper rotierbar aneinander
gelagert. So ist insbesondere der erste Scharnierkörper
rotierbar an dem zweiten Scharnierkörper gelagert. Al-
ternativ oder zusätzlich ist bevorzugt vorgesehen, dass
der erste Scharnierkörper oder der zweite Scharnierkör-
per an einem die Faltflügeltüranlage umgebenden Boden
und/oder an einer die Faltflügeltüranlage umgebenden
Decke gelagert ist. Somit kann auch hier eine stabile Ver-
bindung erstellt werden.
[0011] Weiterhin ist vorteilhafterweise vorgesehen,
dass der erste Scharnierkörper einen ersten hülsenför-
migen Bereich und der zweite Scharnierkörper einen
zweiten hülsenförmigen Bereich aufweisen. Dabei ist der
erste hülsenförmige Bereich über einen gelagerten Tür-
bolzen an dem zweiten hülsenförmigen Bereich gelagert,
wobei diese Lagerung insbesondere durch eine vertikal
übereinander gestapelte Anordnung des ersten hülsen-
förmigen Bereichs und des zweiten hülsenförmigen Be-
reichs erreicht wird. Dabei ist besonders vorteilhaft, dass
sich der Türbolzen nur über eine geringe Länge des ers-
ten hülsenförmigen Bereichs und des zweiten hülsenför-
migen Bereichs erstreckt. Insbesondere erstreckt sich
der Türbolzen über maximal 10 % der Länge des ersten
hülsenförmigen Bereichs und des zweiten hülsenförmi-
gen Bereichs, besonders vorteilhaft über weniger als 5
%. Der Türbolzen ist vorteilhafterweise über Kugellager,
insbesondere über geschlossene Kugellager, an den
hülsenförmigen Bereichen gelagert. Auf diese Weise ist
eine sehr einfache aber dennoch effektive und stabile
Lagerung des ersten Scharnierkörpers an dem zweiten
Scharnierkörper gegeben.
[0012] Vorteilhafterweise entspricht eine Summe der
Längen des ersten Scharnierkörpers und des zweiten

Scharnierkörpers maximal der gesamten Höhe und mi-
nimal zwischen 85 % und 95 % der Höhe des ersten
Türflügels oder des zweiten Türflügels. Besonders vor-
teilhaft entspricht die Summe der Längen des ersten
Scharnierkörpers und des zweiten Scharnierkörpers mi-
nimal zwischen 88 % und 93 % der Höhe des ersten
Türflügels oder des zweiten Türflügels. Dabei ist vorge-
sehen, dass eine Länge des ersten Scharnierkörpers
oder des zweiten Scharnierkörpers eine Abmessung in
vertikaler Richtung ist. Ebenso ist die Höhe des ersten
Türflügels oder des zweiten Türflügels eine Abmessung
in horizontaler Richtung. Somit ist eine sehr stabile und
robuste Lagerung der Tür gegeben.
[0013] Vorteilhafterweise ist die Nut in einem vertika-
len Profilelement des Rahmens angeordnet. Alternativ
oder zusätzlich ist die Nut vertikal orientiert. Dieses er-
laubt ein Anbringen des ersten Scharnierkörpers und des
zweiten Scharnierkörpers an dem ersten Rahmen und
dem zweiten Rahmen durch Einschieben in die Nut in
vertikaler Richtung. Somit dient die gesamte Höhe des
Türflügels als Halterung des ersten Scharnierkörpers
und des zweiten Scharnierkörpers, wodurch dieses sehr
stabil an dem ersten Rahmen und dem zweiten Rahmen
befestigt ist. Die im Stand der Technik zur Montage ver-
wendete Breitseite, d. h. die Dicke des Rahmens, wird
zur Montage des ersten Scharnierkörpers und des zwei-
ten Scharnierkörpers nicht verwendet. Somit ist eine sta-
bilere Verbindung als im Stand der Technik ermöglicht.
[0014] Vorteilhafterweise ist die Nut in einem äußeren
Randbereich des Profilelements des Rahmens angeord-
net. Dabei ist vorgesehen, dass sich der äußere Rand-
bereich von einer Außenfläche bis zu maximal einem
Drittel, bevorzugt bis zu maximal einem Viertel, der Dicke
des Profilelements in das Profilelement hinein erstreckt.
Die Dicke des Profilelements wird insbesondere senk-
recht zu der Rahmenebene und somit senkrecht zu dem
Verfahrweg der Faltflügeltüren gemessen, was bedeutet,
dass die Dicke parallel zu der Faltrichtung der Faltflügel-
türen gemessen wird. Durch das Anbringen im Randbe-
reich wird daher keine Kältebrücke über die Dicke des
Rahmens erzeugt. Sollte der Rahmen selbst über die
Dicke thermisch getrennt sein, so wird diese thermische
Trennung nicht durch die Anbringung des ersten Schar-
nierelements und des zweiten Scharnierelements nach-
teilig beeinflusst. Vielmehr wird die thermische Trennung
durch die Ausgestaltung des ersten Scharnierkörpers
und des zweiten Scharnierkörpers unterstützt.
[0015] Die eingangs gestellte Aufgabe wird außerdem
gelöst durch eine Faltflügeltüranlage, die zumindest eine
Faltflügeltür mit zumindest zwei Flügeln umfasst. Dabei
weist jeder Flügel einen Rahmen auf, wobei der Rahmen
zumindest ein horizontales Profilelement und zumindest
ein vertikales Profilelement umfasst. Das vertikale Pro-
filelement weist zumindest eine Befestigungsnut auf, in
die ein Befestigungselement einfügbar ist. Das horizon-
tale Profilelement und das vertikale Profilelement sind
dabei über das Befestigungselement verbunden. Insbe-
sondere ist vorgesehen, dass die Befestigungsnut inner-
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halb des vertikalen Profilelements angeordnet ist. Wird
das Befestigungselement in die Befestigungsnut einge-
schoben und mit dem horizontalen Profilelement, insbe-
sondere durch Befestigungsschrauben, verbunden, so
ist eine einfache und stabile Befestigung vorhanden, oh-
ne dass Köpfe der Schrauben aus dem vertikalen Profi-
lelement herausragen. Da sich die Befestigungsschrau-
ben an dem Befestigungselement abstützten, liegen so-
mit auch die Schrauben köpfe innerhalb des vertikalen
Profilelements, sodass diese Schraubenköpfe bei der
weiteren Montage, beispielsweise bei der Montage eines
Scharniers, nicht stören.
[0016] Die Unteransprüche haben bevorzugte Weiter-
bildungen der Erfindung zum Inhalt.
[0017] Vorteilhafterweise ist das Befestigungselement
eine Lochplatte. Die Lochplatte weist insbesondere eine
Dicke von 5 mm auf. Mit dieser Dicke kann das Befesti-
gungselement vorteilhafterweise die zur Montage not-
wendigen Kräfte zwischen dem vertikalen Profilelement
und dem horizontalen Profilelement aufnehmen. Durch
die Lochplatte ist vermieden, dass erst Montageöffnun-
gen gebohrt werden müssen, um insbesondere die Be-
festigungsschrauben durch das Befestigungselement
durchzuführen.
[0018] Ebenso ist bevorzugt vorgesehen, dass die
Lochplatte senkrecht zu einem innerhalb des Rahmens
angeordneten Füllelement orientiert ist. Dabei sind ins-
besondere Winkelabweichungen bis zu 10° möglich. Das
bedeutet, dass insbesondere die Befestigungsnut verti-
kal verläuft. So ist das Befestigungselement vorteilhaf-
terweise durch Einschieben in vertikaler Richtung in das
vertikale Profilelement einfügbar. Außerdem muss das
Befestigungselement vorteilhafterweise lediglich Zug-
kräfte aufnehmen, wodurch eine hohe Pressung zwi-
schen dem horizontalen Profilelement und dem vertika-
len Profilelement erreichbar ist.
[0019] Vorteilhafterweise ist das Befestigungselement
mit einem Gegenelement des horizontalen Profilele-
ments verschraubt. Dabei ist vorgesehen, dass das Ge-
genelement die Montagekräfte innerhalb des horizonta-
len Profilelements verteilt, sodass insbesondere keine
Kraftspitzen oder lokale Beschädigungen oder lokale
Überlastungen des horizontalen Profilelements erreicht
werden. Das horizontale Profilelement muss daher für
die Verbindung mit dem vertikalen Profilelement nicht
lokal verstärkt werden.
[0020] Bevorzugt weist das vertikale Profilelement
zwei Isolierstege auf, die eine thermische Trennung dar-
stellen. Die Isolierstege sind insbesondere senkrecht zu
einem innerhalb des Rahmens angeordneten Füllele-
ment orientiert. Weiterhin weist das vertikale Profilele-
ment zwei Klemmelemente auf, die parallel zu dem Fül-
lelement orientiert sind. Die Klemmelemente sind vorteil-
hafterweise ausschließlich über die thermischen Tren-
nungen verbunden. Weiter ist vorgesehen, dass das Be-
festigungselement innerhalb einer von Isolierstegen und
Klemmelementen gebildeten Kammer angeordnet ist.
Die Befestigungsnut ist dabei vorteilhafterweise in bei-

den Klemmelementen vorhanden. Da sich die Befesti-
gungsschrauben zur Befestigung des vertikalen Profile-
lements und des horizontalen Profilelements an dem Be-
festigungselement abstützen, sind die Schraubenköpfe
innerhalb der Kammer angeordnet. So stehen keine
Schraubenköpfe aus dem vertikalen Profilelement her-
aus, was den Einsatz des Füllelements vereinfacht.
Ebenso ist die Montage eines Scharniers vereinfacht, da
keine Rücksicht auf das Vorhandensein von herausste-
henden Schraubenköpfen genommen werden muss.
[0021] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher beschrieben. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Abbildung der Faltflügel-
türanlage gemäß einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung,

Fig. 2 eine schematische Detailansicht einer Schar-
nierverbindung zweier Flügel einer Faltflügel-
tür der Faltflügeltüranlage gemäß dem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 3 eine weitere schematische Detailansicht einer
Scharnierverbindung zweier Flügel einer Falt-
flügeltür der Faltflügeltüranlage gemäß dem
Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 4 eine schematische Schnittansicht der Verbin-
dung der Scharniere der Flügel der Faltflügel-
türanlage gemäß dem Ausführungsbeispiel
der Erfindung,

Fig. 5 eine schematische Ansicht des Antriebs der
Faltflügeltüranlage gemäß dem Ausführungs-
beispiel der Erfindung,

Fig. 6 eine schematische Explosionsdarstellung des
Laufwagens der Faltflügeltüren der Faltflügel-
türanlage, gemäß dem Ausführungsbeispiel
der Erfindung,

Fig. 7 eine schematische Ansicht der Lagerung der
Laufwagen der Faltflügeltüren der Faltflügel-
türanlage gemäß dem Ausführungsbeispiel
der Erfindung,

Fig. 8 eine schematische Ansicht der Dichtung der
Faltflügeltüren der Faltflügeltüranlage gemäß
dem Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 9 eine schematische Darstellung der Dichtwir-
kung der Dichtung aus Fig. 8,

Fig. 10 eine schematische Darstellung der Hindernis-
überwachung der Faltflügeltüranlage gemäß
dem Ausführungsbeispiel der Erfindung in ei-
ner geöffneten Stellung der Faltflügeltüren,
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Fig. 11 eine schematische Darstellung der Hindernis-
überwachung der Faltflügeltüranlage gemäß
dem Ausführungsbeispiel der Erfindung in ei-
ner geschlossenen Stellung der Faltflügeltü-
ren,

Fig. 12 eine schematische Darstellung der Hindernis-
überwachung der Faltflügeltüranlage gemäß
dem Ausführungsbeispiel der Erfindung in ei-
ner halbgeschlossenen Stellung der Faltflü-
geltüren,

Fig. 13 eine erste schematische Darstellung des
Schließvorgangs der Faltflügeltüranlage ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 14 eine zweite schematische Darstellung des
Schließvorgangs der Faltflügeltüranlage ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 15 eine dritte schematische Darstellung des
Schließvorgangs der Faltflügeltüranlage ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 16 ein erster schematischer Ablaufplan der Hin-
derniserkennung der Faltflügeltüranlage ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 17 ein zweiter schematischer Ablaufplan der Hin-
derniserkennung der Faltflügeltüranlage ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 18 eine schematische Darstellung eines Ablauf-
plans einer Zuhalteregelung der Faltflügeltür-
anlage gemäß dem Ausführungsbeispiel der
Erfindung, und

Fig. 19 eine schematische Darstellung des Ge-
schwindigkeitsprofils sowie des Beschleuni-
gungsprofils der Faltflügeltüranlage gemäß
dem Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0022] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht der Falt-
flügeltüranlage 1 gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung. Die Faltflügeltüranlage 1 umfasst eine erste
Faltflügeltür 2 und eine zweite Faltflügeltür 3. Die erste
Faltflügeltür 2 und die zweite Faltflügeltür 3 umfassen
jeweils einen ersten Flügel 24 und einen zweiten Flügel
25, die über ein Scharniersystem (vgl. Fig. 2 bis 4) ver-
bunden sind. Der erste Flügel 24 weist einen ersten Rah-
men 10 auf, während der zweite Flügel 25 einen zweiten
Rahmen 11 aufweist. Insbesondere sind die einzelnen
Flügel 24, 25 identisch aufgebaut, so dass insbesondere
auch der erste Rahmen 10 identisch zu dem zweiten
Rahmen 11 ist. Sowohl von dem ersten Rahmen 10 als
auch von dem zweiten Rahmen 11 wird jeweils ein Fül-
lelement 22 gehalten, wobei das Füllelement 22 insbe-
sondere eine Glasscheibe ist. Soll die Flügeltüranlage 1

geöffnet oder geschlossen werden, so wird zumindest
eine der Faltflügeltüren 2, 3, d.h., entweder die erste Falt-
flügeltür 2 oder die zweite Faltflügeltür 3 oder die erste
Faltflügeltür 2 und die zweite Faltflügeltür 3 gemeinsam,
entlang einer Führungsschiene 8 verschoben. Somit er-
folgt ein Einfalten der ersten Flügel 24 und zweiten Flügel
25 relativ zueinander. Daher weist die Faltflügeltüranlage
1 eine einfaltende Seite auf, in die sich der erste Flügel
24 und der zweite Flügel 25 zum Einfalten verschieben.
[0023] Die Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch die erste
Faltflügeltür 2 in einer Draufsicht. Dabei ist erkennbar,
dass der erste Rahmen 10 und der zweite Rahmen 11
jeweils zwei vertikale Profilelemente 12 sowie zwei ho-
rizontale Profilelemente 13 aufweisen. Um eine sichere
und zuverlässige Verbindung zwischen dem horizonta-
len Profilelement 13 und dem vertikalen Profilelement 12
zu erhalten, sowie um eine einfache und kostengünstige
Montage des ersten Rahmens 10 sowie des zweiten
Rahmens 11 zu erreichen, ist das horizontale Profilele-
ment 13 und das vertikale Profilelement 12 stumpf auf-
einandergesetzt und verschraubt. Dazu ist in dem hori-
zontalen Profilelement 13 ein Gegenelement 49 einge-
bracht. Das Gegenelement 49 liegt unmittelbar an dem
vertikalen Profilelement 12 an und ist über zwei Befesti-
gungsschrauben 66 mit dem vertikalen Profilelement 12
verschraubt. Dabei stützen sich die Befestigungsschrau-
ben 66 auf einem Befestigungselement 48 ab, das in
dem vertikalen Profilelement 12 angeordnet ist. Auf diese
Weise ist eine definierte Anpresskraft zwischen dem ver-
tikalen Profilelement 12 und dem horizontalen Profilele-
ment 13 einstellbar. Somit ist eine sichere und insbeson-
dere auch steife Verbindung gewährleistet. Aufgrund des
Abstützens der Befestigungsschrauben 66 an dem Be-
festigungselement ist außerdem sichergestellt, dass die
Befestigungsschrauben 66 nicht aus dem vertikalen Pro-
filelement 12 herausragen und so eine Montage des ers-
ten Flügels 24 oder des zweiten Flügels 25 erschweren.
[0024] Das vertikale Profilelement 13 umfasst zwei
thermische Trennungen 31 sowie zwei Klemmelemente
50, die jeweils im Wesentlichen senkrecht zueinander
angeordnet sind. Dabei dienen die Klemmelement 50 zur
Aufnahme des Füllelements 22, während die thermi-
schen Trennungen 31 die beiden Klemmelemente 50
thermisch voneinander isolieren. Somit ist insbesondere
eine erste Außenfläche 32 des ersten Rahmens 10 und
des zweiten Rahmens 11 thermisch von einer, insbeson-
dere der ersten Außenfläche gegenüberliegenden, zwei-
ten Außenfläche 33 des ersten Rahmens 10 und des
zweiten Rahmens 11 getrennt. Somit bildet auch die Flü-
geltüranlage 1 eine thermische Trennung zwischen den-
jenigen Bereichen, die mit der Faltflügeltüranlage 1 ab-
getrennt werden sollen.
[0025] Durch die Ausgestaltung der thermischen Tren-
nungen 31 als Isolationsstege ist eine Kammer 51 inner-
halb des vertikalen Profilelements 12 gebildet. Innerhalb
dieser Kammer 51 ist das Befestigungselement 48 an-
gebracht. Insbesondere ist das Befestigungselement 48
ein Lochblech, das in Befestigungsnuten 47 (vgl. Fig. 3)
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eingeschoben ist. Somit ist eine sehr einfache Verbin-
dung zwischen dem horizontalen Profilelement 13 und
dem vertikalen Profilelement 12 ermöglicht, wobei
gleichzeitig die zuvor beschriebene Vermeidung des
Überstehens der Befestigungsschrauben 66 aus dem
vertikalen Profilelement 12 umgesetzt ist.
[0026] Wie sowohl aus Figur 2 als auch aus Fig. 3 er-
kennbar, ist ein erstes Scharnierelement 20 in den ersten
Rahmen 10 eingesetzt, während ein zweites Scharnier-
element 21 in den zweiten Rahmen 11 eingesetzt ist.
Dabei weist der erste Rahmen 10, insbesondere das ver-
tikale Profilelement 12, eine Nut 43 in vertikaler Richtung
auf. In diese Nut 43 ist das erste Scharnierelement 20
eingeschoben. Analog weist der zweite Rahmen 11
ebenso eine Nut 43 auf, in die das zweite Scharnierele-
ment 21 eingeschoben ist.
[0027] Zur Fixierung des ersten Scharnierelements 20
und des zweiten Scharnierelements 21 an dem ersten
Rahmen 10 und dem zweiten Rahmen 11 weist das erste
Scharnierelement 20 sowie das zweite Scharnierele-
ment 21 einen Befestigungssteg 44 auf. Mit dem Befes-
tigungssteg 44 ist das erste Scharnierelement 20 in die
Nut 43 des ersten Rahmens 10 und das zweite Schar-
nierelement 21 in die Nut 43 des zweiten Rahmens 11
eingeschoben. Sowohl der Befestigungssteg 44 als auch
die Nut 43 weisen eine Hinterschneidung 55 auf, so dass
das erste Scharnierelement 20 in allen Richtungen bis
auf die vertikale formschlüssig in der Nut 43 angeordnet
ist. Gleiches gilt für das zweite Scharnierelement 21.
[0028] Um eine vollumfängliche Fixierung des ersten
Scharnierelements 20 und des zweiten Scharnierele-
ments 21 an dem ersten Rahmen 10 und dem zweiten
Rahmen 11 zu erreichen, weist sowohl das erste Schar-
nierelement 20 als auch das zweite Scharnierelement 21
einen Leistensteg 45 auf. Der Leistensteg 45 ist insbe-
sondere gegenüber der Hinterschneidung 55 an dem
ersten Scharnierelement 20 sowie an dem zweiten
Scharnierelement 21 angebracht. In dem Leistensteg 45
ist eine Gewindebohrung 46 vorhanden, in die eine Ma-
denschraube einschraubbar ist. Somit ist der Leistensteg
45 durch das Einschrauben der Madenschraube in die
Gewindebohrung 46 von dem ersten Rahmen 10 weg-
drückbar, wodurch gleichzeitig ein Anpressen der Nut 43
an den Befestigungssteg 44 erfolgt. Somit ist das erste
Scharnierelement 20 über die Hinterschneidung 55 an
den ersten Rahmen 10, insbesondere an das vertikale
Profilelement 12, anpressbar. Durch die Anpressung ent-
steht ein Kraftschluss, der u.a. auch in vertikaler Richtung
wirkt. Somit ist durch das Einklemmen des ersten Rah-
men 10 zwischen dem Befestigungssteg 44 und der ein-
geschraubten Madenschraube in die Gewindebohrung
46 des Leistenstegs 45 eine vollumfängliche Fixierung
des ersten Scharnierelements 20 ermöglicht. Gleiches
gilt analog für das zweite Scharnierelement 21 und dem
zweiten Rahmen 11.
[0029] Das erste Scharnierelement 20 sowie das zwei-
te Scharnierelement 21 haben den Vorteil, dass diese
lediglich an einem Außenbereich des ersten Rahmens

10 und des zweiten Rahmens 11 befestigt werden. Somit
ist insbesondere vermieden, dass durch die Befestigung
der Scharnierelement 20, 21 eine Kältebrücke entlang
der thermischen Trennungen 31 in die vertikalen Profil-
elemente 13 eingebracht wird. Somit ist eine sichere und
zuverlässige thermische Trennung gewährleistet.
Gleichzeitig ist eine sichere und steife Anbindung des
ersten Scharnierelements 20 an den ersten Rahmen 10
und des zweiten Scharnierelements 21 an den zweiten
Rahmen 11 ermöglicht. Dies führt zu einer sehr stabilen
Faltflügeltür 2, 3, weshalb eine Absenkung in horizontaler
Richtung der Flügel 24, 25 auch bei großen Öffnungs-
weiten sehr gering ist.
[0030] Um ein erstes Scharnierelement 20 mit einem
zweiten Scharnierelement 21 zu verbinden, weist das
erste Scharnierelement 20 einen ersten hülsenförmigen
Bereich 52 auf, während das zweite Scharnierelement
21 einen zweiten hülsenförmigen Bereich 53 aufweist.
Die Verbindung des ersten hülsenförmigen Bereichs 52
mit dem zweiten hülsenförmigen Bereich 53 ist insbe-
sondere in Fig. 4 gezeigt. So wird ein Türbolzen 54, ins-
besondere über jeweils ein Lager, an der Innenfläche 56
des ersten hülsenförmigen Bereichs 52 und des zweiten
hülsenförmigen Bereichs 53 gelagert. Die Innenfläche
56 der hülsenförmigen Bereiche 52, 53 haben dazu die
Form einer Hohlkeilwelle, wodurch das Lager des Tür-
bolzens 54 rotationsfest in dem ersten hülsenförmigen
Bereich 52 und dem zweiten hülsenförmigen Bereich 53
angebracht ist. Auf diese Weise erfolgt eine reibungsar-
me und dennoch stabile Lagerung, wodurch ein Spiel der
Verbindung zwischen erstem Scharnierelement 20 und
zweitem Scharnierelement 21 minimiert ist. Durch das
so minimierte Scharnierspiel beträgt eine Absenkung der
Faltflügeltüren 2, 3 während des Verfahrens zwischen
einer geöffneten und geschlossenen Stellung maximal 4
mm. Ein weiterer Vorteil dieser Verbindung ist außerdem,
dass jeder erste hülsenförmige Bereich 52 mit zwei zwei-
ten hülsenförmigen Bereichen 53 verbindbar ist, wobei
ebenso jeder zweite hülsenförmige Bereich 53 mit zwei
ersten hülsenförmigen Bereichen 52 verbindbar ist. So-
mit lässt sich die Faltflügeltür 2, 3 sehr flexibel aus dem
ersten Flügel 24 und dem zweiten Flügel 25 zusammen-
setzen. Durch die Anzahl an ersten Scharnierelementen
20 und zweiten Scharnierelementen 21 ist somit eine
Steifigkeit der Lagerung des ersten Flügels 24 und des
zweiten Flügels 25 aneinander einstellbar.
[0031] Die Fig. 5 zeigt einen Antrieb der Faltflügeltür-
anlage 1. So ist eine Antriebseinheit 4 vorhanden, die
insbesondere ein Gleichstrom-Elektromotor ist. Die An-
triebseinheit 4 ist mit einem Getriebe 5 verbunden, das
eine Wandelvorrichtung 6 antreibt. Die Wandelvorrich-
tung 6 ist insbesondere eine Scheibe oder umfasst zwei
Hebelarme, wobei an äußeren Bereichen der Scheibe
oder der Hebelarme ein Gestänge 7 angebracht ist. Ins-
besondere ist für jede Faltflügeltür 2, 3 ein eigenes Ge-
stänge 7 vorhanden. Durch die Wandelvorrichtung 6 wird
die Rotation des Getriebes 5 in eine Translation des Ge-
stänges 7 gewandelt.
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[0032] Soll die Faltflügeltür 2, 3 geöffnet werden, so
wird die Antriebseinheit 4 entsprechend angesteuert, wo-
durch diese ein Drehmoment auf das Getriebe 5 auf-
bringt. Über das Getriebe 5 wird das Drehmoment auf
die Wandelvorrichtung 6 aufgebracht, in der das Dreh-
moment in eine Zugkraft innerhalb des Gestänges 7 ge-
wandelt wird. Somit ist durch Ansteuerung der Antriebs-
einheit 4 eine Zugkraft an dem Gestänge 7 erzeugbar,
mit der jede Faltflügeltür 2, 3 entlang der Führungsschie-
ne 8 verschiebbar ist. Zur Ansteuerung der Antriebsein-
heit 4 ist eine Steuereinheit 19 vorhanden. Ebenso weist
die Faltflügeltüranlage 1 eine Überwachungsvorrichtung
23 auf, mit der eine Bewegung der Faltflügeltüren 2, 3
überwachbar ist. Dies wird nachfolgend mit Bezug auf
die Fig. 10 bis 15 beschrieben.
[0033] Um die Faltflügeltüren 2, 3 in der Führungs-
schiene 8 zu führen, weist jede Faltflügeltür 2, 3 einen
Laufwagen 9 auf. Eine Explosionsansicht des Laufwa-
gens 9 ist in Fig. 6 gezeigt.
[0034] Der Laufwagen 9 umfasst einen Grundkörper
26, der eine Vielzahl von Bohrungen aufweist. In vier
dieser Bohrungen sind vier vertikale Laufrollen 15 ein-
bringbar, wobei die vertikalen Laufrollen 15 eine Achse
65 aufweisen, die kraftschlüssig innerhalb der Bohrun-
gen des Grundkörpers 26 befestigt ist. An der Achse 65
ist über ein Lager 30, insbesondere über ein geschlos-
senes Kugellager, ein Rollenkörper 16 gelagert. Der Rol-
lenkörper 16 weist eine Rollenfläche 17 auf, die auf einer
Lauffläche 18 der Führungsschiene 8 läuft. Die vertikalen
Laufrollen 15 weisen insbesondere einen Durchmesser
von 100 mm auf.
[0035] Der Grundkörper 26 weist außerdem eine
Durchgangsöffnung 29 auf, durch die ein Bolzen 27 ge-
führt ist. An dem Bolzen 27 ist eine horizontale Laufrolle
14 gelagert. Die horizontale Laufrolle 14 ist insbesondere
direkt, also ohne ein zusätzliches Lager, an dem Bolzen
27 gelagert. Ebenso ist vorgesehen, dass die horizontale
Laufrolle 14 einen größeren Durchmesser aufweist, als
die vertikalen Laufrollen 15. Schließlich ist vorgesehen,
dass die horizontale Laufrolle 14 eine ballige Lauffläche
aufweist. Die horizontale Laufrolle 14 dient zur seitlichen
Führung des Laufwagens 9 innerhalb der Führungs-
schiene 8.
[0036] An dem Bolzen 27 ist eine Aufhängung 28 für
die Faltflügeltür 2, 3 befestigt. Insbesondere ist die Auf-
hängung 28 an ein Gewinde des Bolzens 27 ange-
schraubt. Auf diese Weise ist außerdem eine Höhenein-
stellung und somit eine Ausrichtung der Faltflügeltür 2,
3 relativ zu dem Laufwagen 9 ermöglicht. Daher ist die
Faltflügeltüranlage 1 an eine Vielzahl von Umgebungs-
bedingungen anpassbar.
[0037] Befindet sich die Faltflügeltüranlage 1 in der ge-
schlossenen Stellung, d.h., es sind die erste Faltflügeltür
2 und die zweite Faltflügeltür 3 in einem ausgeklappten
Zustand, so ist der Zwischenraum zwischen der ersten
Faltflügeltür 2 und der zweiten Faltflügeltür 3 abzudich-
ten. Dazu ist ein Dichtelement 34 vorhanden. Das Dich-
telement 34 ist schematisch in Fig. 8 dargestellt. Die Ab-

dichtwirkung des Dichtelements 34 ist in Fig. 9 gezeigt.
[0038] Das Dichtelement 34 umfasst einen plattenför-
migen Basisbereich 35 sowie einen ersten schlauchför-
migen Dichtbereich 36 und einen zweiten schlauchför-
migen Dichtbereich 41. Eine Wanddicke des schlauch-
förmigen Dichtbereichs 41 beträgt zwischen 0,5 mm und
1,5 mm, insbesondere 1,0 mm. Eine Wanddicke des Ba-
sisbereichs 35 beträgt zwischen 0,5 mm und 2,0 mm,
insbesondere zwischen 1,0 mm und 1,5 mm. Sowohl der
erste Dichtbereich 36 als auch der zweite Dichtbereich
41 sind auf derselben Seite des Basisbereichs 35 ange-
ordnet und sind insbesondere symmetrisch zueinander
ausgerichtet. Auf der dem ersten Dichtbereich 36 und
dem zweiten Dichtbereich 41 gegenüberliegenden Seite
des Basisbereichs 35 des Dichtelements 34 sind zwei
Hinterschneidungselemente 42 angeordnet, mit denen
das Dichtelement 34 an den vertikalen Profilelementen
13 des ersten Rahmens 10 und des zweiten Rahmens
11 anbringbar ist. Dabei ist außerdem vorgesehen, dass
sowohl der erste Rahmen 10 als auch der zweite Rahmen
11 durch den Basisbereich 35 des Dichtelements 34 ab-
gedeckt werden. Somit erfüllt das Dichtelement 34 eine
erste Dichtwirkung durch das Abdichten der vertikalen
Profilelemente 13.
[0039] Eine zweite Dichtwirkung erfolgt durch das An-
liegen des ersten Dichtbereichs 36 und des zweiten
Dichtbereichs 41 eines Dichtelements 34 an dem Basis-
bereich 35 eines anderen Dichtelements 34. So ist ins-
besondere vorgesehen, dass der erste Dichtbereich 36
und der zweite Dichtbereich 41 eines Dichtelements 34,
das an einem beweglichen Ende 38 der ersten Faltflü-
geltür 2 angeordnet ist, in einem geschlossenen Zustand
der Faltflügeltüranlage 1 an dem Basisbereich 35 des
Dichtelements 34 anliegt, dass an dem beweglichen En-
de 38 der zweiten Faltflügeltür 3 angebracht ist. Dabei
ist vorgesehen, dass der erste Dichtbereich 36 und der
zweite Dichtbereich 41 durch das Anliegen an dem Ba-
sisbereich 35 eines anderen Dichtelements 34 verformt
werden, so dass eine Anpresskraft durch das Dichtele-
ment 34 selbst erfolgt. Somit ist eine hohe Dichtigkeit
gegeben.
[0040] Um der Kinematik der Faltflügeltüranlage 1
Rechnung zu tragen, weisen der erste Dichtbereich 36
sowie der zweite Dichtbereich 41 jeweils einen ersten
Schenkel 39 und einen zweiten Schenkel 41 auf. Dabei
ist der erste Schenkel 39 an dem Basisbereich 35 ange-
bracht, während der zweite Schenkel 40 an den ersten
Schenkel 39 angebracht ist. Der erste Schenkel 39 ist
gegenüber dem Basisbereich 35 abgewinkelt. Die Ab-
winkelung ist derart ausgeführt, dass der erste Schenkel
39 des ersten Dichtbereichs 36 in Richtung des zweiten
Dichtbereichs 41 weist. Ebenso weist der erste Schenkel
39 des zweiten Dichtbereichs 41 in Richtung des ersten
Dichtbereichs 36. Im Gegensatz dazu weist der zweite
Schenkel 40 des ersten Dichtbereichs 36 von dem zwei-
ten Dichtbereich 41 weg, ebenso weist auch der zweite
Schenkel 40 des zweiten Dichtbereichs 41 von dem ers-
ten Dichtbereich 36 weg. Auf diese Weise ist ein Knick
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zwischen dem ersten Schenkel 39 und dem zweiten
Schenkel 40 vorhanden. Über diesen Knick kann eine
Federwirkung des ersten Dichtbereichs 36 und des zwei-
ten Dichtbereichs 41 erzeugt werden, in dem der erste
Dichtbereich 36 und der zweite Dichtbereich 41 durch
Anliegen an dem Basisbereich 35 eines weiteren Dicht-
elements 34 verformt werden. Durch die elastische Rück-
stellkraft des ersten Dichtbereichs 36 und des zweiten
Dichtbereichs 42 ist somit ein dichtes Anliegen von zwei
Dichtelementen 34 aneinander ermöglicht. Dies ist in Fig.
9 gezeigt.
[0041] Bevorzugt beträgt ein erster Winkel zwischen
dem ersten Schenkel 39 und dem zweiten Schenkel 40
zwischen 120° und 150°, besonders bevorzugt 135°. Ein
zweiter Winkel zwischen dem ersten Schenkel 39 und
dem Basisbereich 35 beträgt zwischen 55° und 80°, ins-
besondere 68°.
[0042] Die Faltflügeltüranlage 1 befindet sind in dem
in Fig. 9 gezeigten Zustand in einer geschlossenen Lage,
so dass die jeweils an den beweglichen Enden 38 der
ersten Faltflügeltür 2 und der zweiten Faltflügeltür 3 an-
gebrachten Dichtelemente 34 aneinander anliegen. Da-
bei ist in Fig. 9 keine Verformung der Dichtelemente 34
gezeigt, sondern es ist schematisch dargestellt, wie weit
die ersten Dichtbereiche 36 und die zweiten Dichtberei-
che 41 in die jeweils gegenüberliegenden Basisbereiche
35 eindringen würden, wenn diese nicht verformt würden.
Somit ist aus Fig. 9 ersichtlich, dass zum Schließen der
Faltflügeltüren 2, 3 eine erhebliche Verformung der Dich-
telemente 34 notwendig ist, so dass die ersten Dichtbe-
reiche 36 und die zweiten Dichtbereiche 41 eine hohe
Rückstellkraft erzeugen. Damit ist ein festes Aufeinan-
derpressen der Dichtelemente 34 gewährleistet. Auf die-
se Weise ist einerseits eine hohe Dichtwirkung sicher-
gestellt, wobei andererseits mit dem Dichtelement 34 ei-
ne Anpassung an die Kinematik der Faltflügeltüranlage
1 erfolgt. So ist es bei den Faltflügeltüranlagen notwen-
dig, dass bei einem Schließvorgang die beweglichen En-
den 37 der Faltflügeltüren 2, 3 zunächst aufeinander zu-
bewegt werden, wobei in einem letzten Bewegungs-
schritt die beweglichen Enden 38 der Faltflügeltüren 2,
3 um einen geringen Betrag voneinander entfernt wer-
den. Wird dies mit herkömmlichen Dichtungen ausge-
führt, so muss die herkömmliche Dichtung stark kompri-
miert werden, was in einer erhöhten Antriebskraft der
Antriebseinheit 4 resultiert. Im Gegensatz dazu weisen
die ersten Dichtbereiche 36 und die zweiten Dichtberei-
che 41 eine einfache Verformbarkeit auf, wodurch gerin-
ge Antriebskräfte innerhalb der Antriebseinheit 4 wirken.
Somit wird einerseits die Antriebseinheit 4 geschont, an-
dererseits besteht nicht die Gefahr einer fälschlicherwei-
se ergehenden Fehlermeldung aufgrund zu hoher An-
triebskräfte.
[0043] In den Fig. 10 bis 12 ist schematisch eine Falt-
flügeltüranlage 1 gezeigt, wobei sich die Faltflügeltüren
2 in verschiedenen Stellungen befinden. So ist in Fig. 10
die Faltflügeltüranlage 1 vollständig geöffnet, in Fig. 11
vollständig geschlossen und in Fig. 12 teilweise geöffnet.

[0044] Die Faltflügeltüranlage 1 weist einen Hindernis-
sensor 57 auf, der ein Sensorfeld 59 erzeugt. Somit kann
der Hindernissensor 57 erkennen, ob sich ein Hindernis,
insbesondere eine Person, innerhalb des Sensorfelds 59
befindet. Der Hindernissensor 57 ist insbesondere ein
optischer Sensor. Auf einem Boden, auf dem die Faltflü-
geltüranlage 1 montiert ist, ergibt sich eine Projektion 58
des Sensorfelds 59 als eine Ellipse.
[0045] Wird die Faltflügeltüranlage 1 bewegt, so ist ein
Öffnen oder Verschließen eines Durchgangs von einem
ersten Bereich 60 in einen zweiten Bereich 61 ermöglicht.
Um den Durchgang freizugeben, werden bewegliche En-
den 38 der ersten Faltflügeltür 2 und der zweiten Faltflü-
geltür 3 entlang der Führungsschiene 8 in Richtung der
fixierten Enden 37 der ersten Faltflügeltür 2 und der zwei-
ten Faltflügeltür 3 bewegt. An den fixierten Enden 37 ist
die erste Faltflügeltür 2 und die zweite Faltflügeltür 3 an
einer Wand und/oder an einem Boden befestigt, wobei
eine Rotation ermöglicht ist. Somit erfolgt beim Öffnen
der Faltflügeltüranlage 1 ein Einfalten der Faltflügeltüren
2, 3 in Richtung des ersten Bereichs 60. Dies bedeutet,
dass sich die ersten Flügel 24 und die zweiten Flügel 25
der Faltflügeltüren 2, 3 stets innerhalb des ersten Be-
reichs 60 befinden, niemals jedoch innerhalb des zweiten
Bereichs 61.
[0046] Eine Problematik dieser Bewegung ist in Fig.
12 gezeigt. Hier ist ersichtlich, dass die Faltflügeltüren
2, 3 unmittelbar an dem Sensorfeld 59, insbesondere an
der Projektion 58 des Sensorfelds 59 des Hindernissen-
sors 57 anliegen. Somit weist die Projektion 58 einen
ersten Eintrittsbereich 63 auf, in den die erste Faltflügel-
tür 2 bei einem Öffnungsvorgang oder einem
Schließvorgang eintritt, während die zweite Faltflügeltür
3 in einen zweiten Eintrittsbereich 64 der Projektion 58
eintritt. Dies würde jedoch stets dazu führen, dass fälsch-
licherweise angenommen wird, ein Hindernis befindet
sich innerhalb des Schließweges der Faltflügeltüren 2,
3. Um dies zu verhindern, ist die Überwachungsvorrich-
tung 23 eingerichtet, die in Fig. 16 oder 17 gezeigten
Ablaufpläne auszuführen. Die in Fig. 16 und 17 gezeigten
Ablaufpläne werden nachfolgend mit Bezug auf die Fig.
13 bis 15 erläutert.
[0047] Die Fig. 13 bis 15 zeigen eine Draufsicht auf
eine schematische Faltflügeltüranlage 1 gemäß dem
Ausführungsbeispiel der Erfindung. In Fig. 13 ist die Falt-
flügeltüranlage 1 teilweise geschlossen, wobei die erste
Faltflügeltür 2 und die zweite Faltflügeltür 3 außerhalb
des Sensorfelds 59, insbesondere außerhalb der Projek-
tion 58 des Sensorfelds 59 verbleiben. Auch ist aus Fig.
5 ersichtlich, dass die erste Faltflügeltür 2 und die zweite
Faltflügeltür 3 in einer vollständig geschlossenen Stel-
lung außerhalb der Projektion 58 verbleiben.
[0048] Fig. 14 zeigt einen Zustand, in dem die erste
Faltflügeltür 2 unmittelbar an dem ersten Eintrittsbereich
63 anliegt und die zweite Faltflügeltür 3 unmittelbar an
dem zweiten Eintrittsbereich 64 anliegt. Falls die erste
Faltflügeltür 2 und die zweite Faltflügeltür 3 eine
Schließbewegung ausführen, so haben diese das Sen-
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sorfeld 59 gerade verlassen. In diesem Zustand befinden
sich die erste Faltflügeltür 2 und die zweite Faltflügeltür
3 innerhalb eines Aktivierungsbereichs 62. Der Aktivie-
rungsbereich 62 entspricht einer vordefinierten Breite der
Führungsschiene 8 entlang der Verfahrrichtung der Falt-
flügeltüren 2, 3, wobei diese Breite symmetrisch um ei-
nen Mittelpunkt zwischen erster Faltflügeltür 2 und zwei-
ter Faltflügeltür 3 angeordnet ist. Die Position der ersten
Faltflügeltür 2 und der zweiten Faltflügeltür 3 wird somit
insbesondere durch die Position der beweglichen Enden
38 auf der Führungsschiene 8 definiert. Sollten die be-
weglichen Enden 38 und damit die erste Faltflügeltür 2
und die zweite Faltflügeltür 3 innerhalb des Aktivierungs-
bereichs 62 liegen, so befindet sich die erste Faltflügeltür
2 außerhalb des ersten Eintrittsbereichs 63 und die zwei-
te Faltflügeltür 3 befindet sich außerhalb des zweiten Ein-
trittsbereichs 64.
[0049] Wird der Ablaufplan gemäß Fig. 16 von der
Überwachungseinheit 23 ausgeführt, so ist der Hinder-
nissensor 57 jederzeit aktiv. Der Ablauf beginnt mit einem
initialen Schritt S00. Anschließend wird in einem ersten
Schritt festgestellt, ob die erste Faltflügeltür 2 und die
zweite Faltflügeltür 3 eine Schließbewegung ausführen.
Dies ist insbesondere anhand eines nicht gezeigten Po-
sitionssensors bestimmbar. Der Positionssensor ist ins-
besondere ein Inkrementalgeber, der an der Rotations-
achse der Antriebseinheit 4 angeordnet ist. Somit ist an-
hand des Positionssensors einerseits bestimmbar, in
welcher Position sich die erste Faltflügeltür 2 und die
zweite Faltflügeltür 3 befindet, andererseits ist ebenso
feststellbar, ob die erste Faltflügeltür 2 und die zweite
Faltflügeltür 3 gerade eine Schließbewegung ausführen.
Wird das Vorhandensein einer Schließbewegung bejaht,
so wird der zweite Schritt S02 ausgeführt. Hier wird ab-
gefragt, ob mit dem Hindernissensor 57 ein Objekt inner-
halb des Sensorfelds 59, insbesondere der Projektion
58, detektiert wurde. Sollte dies der Fall sein, so wird mit
dem dritten Schritt S03 fortgefahren. Sollte dies jedoch
nicht der Fall sein, so gelangt der Ablauf zu einem finalen
Beendigungsschritt S05.
[0050] In dem dritten Schritt S03 wird abgefragt, ob
sich die erste Faltflügeltür 2 und die zweite Faltflügeltür
3 innerhalb des Aktivierungsbereichs 62 befinden. Sollte
dies der Fall sein, so wird in einem vierten Schritt S04
die Schließbewegung der ersten Faltflügeltür 2 und der
zweiten Faltflügeltür 3 gestoppt oder reversiert. Da sich
die erste Faltflügeltür 2 und die zweite Faltflügeltür 3 in-
nerhalb des Aktivierungsbereichs 62 befinden, ist eine
Detektion des ersten Flügels 24 oder des zweiten Flügels
25 der ersten Faltflügeltür 2 oder der zweiten Faltflügeltür
3 innerhalb der Projektion 58 und somit ein fälschliches
Detektieren eines nicht vorhandenen Hindernisses aus-
geschlossen. Es muss sich bei einem detektierten Hin-
dernis daher um ein externes Hindernis handeln, bei-
spielsweise um einen Begeher der Faltflügeltüranlage 1.
Somit ist das Stoppen und/oder Reversieren notwendig.
Anschließend wird der finale Beendigungsschritt S05
ausgeführt.

[0051] Bei diesem sehr einfachen Ablaufplan ist der
Hindernissensor 57 permanent aktiviert, wobei Signale
des Hindernissensors nicht zu jeder Zeit verwendet wer-
den. So werden die Signale des Hindernissensors nur
dann beachtet, wenn sich die erste Faltflügeltür 2 und
die zweite Faltflügeltür 3 innerhalb des Aktivierungsbe-
reichs 62 befinden. Daher ist in Fig. 17 eine energiespa-
rendere Variante des Ablaufs gezeigt.
[0052] Wiederum beginnt ein initialer Schritt S10 den
Ablauf. In einem ersten Schritt S11 wird festgestellt, ob
die erste Faltflügeltür 2 und die zweite Faltflügeltür 3 eine
Schließbewegung ausführen. Sollte dies der Fall sein,
so wird in einem zweiten Schritt S12 festgestellt, ob sich
die erste Faltflügeltür 2 und die zweite Faltflügeltür 3 in-
nerhalb des Aktivierungsbereichs 62 befinden. Sollte
dies nicht der Fall sein, so wird in einem dritten Schritt
S13 der Hindernissensor 57 deaktiviert und mit dem ers-
ten Schritt S11 fortgefahren. Somit befindet sich die Falt-
flügeltüranlage 1 in einer Stellung, in der das Signal des
Hindernissensors 57 nicht zuverlässig ist, da in dieser
Stellung eine fehlerhafte Detektion der ersten Faltflügel-
tür 2 oder der zweiten Faltflügeltür 3 als Hindernis mög-
lich ist. Da der Hindernissensor 57 keine zuverlässigen
Daten liefert, ist eine Deaktivierung des Hindernissen-
sors 57 sinnvoll, um Energie sparen zu können.
[0053] Wird hingegen in dem zweiten Schritt S12 fest-
gestellt, dass sich die erste Faltflügeltür 2 und die zweite
Faltflügeltür 3 innerhalb des Aktivierungsbereichs 62 be-
finden, so wird der Hindernissensor 57 in einem vierten
Schritt S14 aktiviert. Anschließend wird in einem fünften
Schritt S15 überprüft, ob der Hindernissensor 57 ein Hin-
dernis detektiert hat. Sollte dies nicht der Fall sein, so
wird in einem sechsten Schritt S16 wieder mit dem zwei-
ten Schritt S12 fortgefahren. Sollte hingegen ein Hinder-
nis detektiert werden, so wird in einem siebten Schritt
S17 die Schließbewegung der ersten Faltflügeltür 2 und
der zweiten Faltflügeltür 3 gestoppt und/oder reversiert.
Wiederum ist in diesem Fall davon auszugehen, dass es
sich bei dem detektierten Hindernis um ein externes Hin-
dernis, beispielsweise um einen Begeher der Faltflügel-
türanlage 1 handelt, weswegen ein Stoppen und/oder
Reversieren notwendig ist. Anschließend wird der Ablauf
mit einem finalen Beendigungsschritt S18 beendet.
[0054] Das in Fig. 17 gezeigte Verfahren ermöglicht
die gleichen Resultate wie in Fig. 16, wobei durch das
zeitweilige Abschalten des Hindernissensors 57 Energie
eingespart werden kann. Somit ist die Faltflügeltüranlage
1 sehr günstig, aber dennoch zuverlässig und sicher zu
betreiben.
[0055] Durch die Hindernisüberwachung ist es mög-
lich, eine Schließbewegung der Faltflügeltüranlage 1
nicht ausschließlich durch eine Überwachung der Leis-
tungsaufnahme der Antriebseinheit 4 zu realisieren. In
diesem Fall müsste ein Hindernis in Kontakt mit der sich
schließenden Faltflügeltüranlage 1 kommen, damit das
Hindernis detektiert werden kann. Jedoch empfinden ge-
rade Personen den Kontakt mit der sich schließenden
Faltflügeltüranlage 1 als sehr unangenehm, weshalb
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dies, wenn möglich, vermieden werden soll. Da jedoch
das Sensorfeld 59, insbesondere auch die Projektion 58,
außerhalb einer Durchtrittsebene der Faltflügeltüranlage
1 angeordnet sein muss, ist stets mit dem Problem zu
rechnen, dass der Hindernissensor 57 den ersten Flügel
24 oder den zweiten Flügel 25 der Faltflügeltüren 2, 3
fälschlicherweise als Hindernis erkennt. Daher wäre oh-
ne die zuvor beschriebenen Verfahrensabläufe eine Hin-
dernisüberwachung mittels Hindernissensor 57 nur bei
sehr genauer Einstellung der Projektion 58 des Sensor-
felds 59 möglich. Das Sensorfeld 59 müsste so ausge-
richtet werden, dass ein Einfahren der Faltflügeltüren 2,
3 sicher und zuverlässig vermieden ist. Dieses aufwen-
dige Einstellen des Hindernissensors wird durch die zu-
vor genannten Abläufe vermieden.
[0056] Die Fig. 18 zeigt einen Ablaufplan einer Wind-
lastregelung, der insbesondere von der Steuereinheit 19
der Faltflügeltüranlage 1 ausgeführt wird. Eine solche
Windlastregelung hat den Sinn, dass die Faltflügeltüren
2, 3 auch bei Vorhandensein von starken Windböen in
der geschlossenen Stellung verbleiben und nicht durch
den Wind aufgedrückt werden. Insbesondere ist vorge-
sehen, dass der in Figur 18 gezeigte Ablaufplan in der
Steuereinheit alle zehn Millisekunden durchlaufen wird.
[0057] Für die Windlastregelung wird davon ausge-
gangen, dass sich die Faltflügeltüranlage 1 in der ge-
schlossenen Stellung befindet. Sollte nun anhand des
Positionssensors erkannt werden, dass die Faltflügeltü-
ren 2, 3 nicht in der geschlossenen Stellung sind, so muss
dies durch eine Windböe verursacht worden sein. Alter-
nativ kann dies auch durch eine von Hand aufgebrachte
Kraft auf die Faltflügeltüranlage 1 erfolgen. In beiden Fäl-
le ist jedoch unerwünscht, dass sich die Faltflügeltüren
2, 3 öffnen. Somit ist die Windlastregelung in der Art im-
plementiert, dass diese versucht, eine Abweichung der
Türposition der Faltflügeltüren 2, 3 von der Sollposition,
das heißt, von der geschlossenen Stellung, zu minimie-
ren.
[0058] Zum Bestimmen der Türposition wird, wie zuvor
bereits beschrieben, der Positionssensor verwendet. Der
Positionssensor ist insbesondere ein Inkrementalgeber,
der an einer Motorwelle der Antriebseinheit 4 angeordnet
ist. Um eine ausreichend genaue Positionsermittlung
durchführen zu können, weißt der Inkrementalgeber eine
Auflösung zwischen 3.000 und 35.000, bevorzugt zwi-
schen 5.000 und 30.000, besonders bevorzugt zwischen
7.500 und 2.000, Impulsen pro Verfahrweg zwischen ge-
öffneter Stellung und geschlossener Stellung der Faltflü-
geltüranlage 1 auf. Mit einer derartigen Auflösung ist si-
chergestellt, dass die Positionen der ersten Faltflügeltür
2 und der zweiten Faltflügeltür 3 zuverlässig erfassbar
sind.
[0059] Die Windlastregelung, wie sie in Figur 18 ge-
zeigt ist, umfasst im Wesentlichen drei Regelkomplexe,
die von einem ersten Schritt S21, von einem vierten
Schritt S24 und von einem sechsten Schritt S26 initiali-
siert werden. Diese Regelkomplexe haben unterschied-
liche Aufgaben, die im Folgenden detailliert beschrieben

werden:
[0060] Nach einem Initialisierungsschritt S20 wird in
dem ersten Schritt S21 abgefragt, ob sich die Faltflügel-
türanlage 1 innerhalb eines vordefinierten Zeitraums um
mehr als einen vordefinierten Grenzwert geöffnet hat.
Dabei ist der vordefinierte Zeitraum insbesondere die
Durchlaufzeit, somit bevorzugt zehn Millisekunden. Der
vordefinierte Grenzwert beträgt vorteilhafterweise 20,
besonders vorteilhaft 43, Impulse des Inkrementalge-
bers. Wird eine solche Öffnung erkannt, so wird mit dem
zweiten Schritt S22 fortgefahren. In dem zweiten Schritt
S22 wird eine Leistung, die an die Antriebseinheit 4 ab-
gegeben wird und die eine Schließkraft auf die Faltflü-
geltüren 2, 3 bewirkt, erhöht. Insbesondere ist die Leis-
tung eine elektrische Leistung, wobei die elektrische
Spannung bevorzugt konstant ist. Somit erfolgt die Re-
gelung der Leistung über die Stromstärke. Daher ist be-
sonders bevorzugt vorgesehen, dass in dem zweiten
Schritt S22 der an die Antriebseinheit 4 abgegebene
Strom erhöht wird. Die Erhöhung beträgt vorteilhafter-
weise 500 mA.
[0061] Mit dem erhöhten Strom erzeugt die Antriebs-
einheit 4 eine erhöhte Schließkraft, die auf die erste Falt-
flügeltür 2 und auf die zweite Faltflügeltür 3, wirkt. Diese
Schließkraft bewirkt einerseits eine Zuhaltekraft, wenn
sich die Faltflügeltüranlage 1 in der vollständig geschlos-
senen Stellung befindet, andererseits bewirkt die
Schließkraft ein Schließen von durch Windböen geöff-
neten Flügeln 24, 25 der Faltflügeltüranlage 1. In einem
nachfolgenden dritten Schritt S23 wird schließlich ein
Zeitzähler gestartet, der insbesondere 15 Minuten be-
trägt.
[0062] Der erste Regelkomplex, der durch den ersten
Schritt S21 eingeleitet wird, stellt sicher, dass bei wie-
derholten Böen kein wiederholtes Öffnen der Faltflügel-
türanlage 1 erfolgt. So wird in dem ersten Schritt S21
festgestellt, ob eine starke Windböe vorhanden ist, da
nur eine starke Windböe die große Öffnung innerhalb der
kurzen Zeit ermöglicht. Sollte eine starke Windböe de-
tektiert sein, so ist davon auszugehen, dass auf diese
starke Windböe weitere Windböen folgen, die zumeist
maximal dieselbe Stärke wie die initial erfasste Windböe
aufweisen. Somit kann durch die Erhöhung des Stroms,
der an die Antriebseinheit 4 abgegeben wird, die Faltflü-
geltüranlage 1 in einer geschlossenen Position verblei-
ben, auch wenn nachfolgende Windböen auf die Faltflü-
geltüren 2, 3 einwirken. Das Starten des Zählers im drit-
ten Schritt S23 ermöglicht eine allmähliche Reduzierung
des im zweiten Schritt S22 erhöhten Stroms. Diese Re-
duzierung ist Gegenstand des zweiten Regelkomplexes,
der mit dem vierten Schritt S24 eingeleitet wird.
[0063] Sollte die Abfrage im ersten Schritt S21 verneint
werden oder der dritte Schritt S23 erfolgreich ausgeführt
worden sein, so wird in dem vierten Schritt S24 abgefragt,
ob der Zeitzähler gestartet wurde. Ist dies der Fall, so
wird in regelmäßigen Abständen der fünfte Schritt S25
ausgeführt. Die regelmäßigen Abstände sind insbeson-
dere alle drei Minuten. In dem fünften Schritt S25 wird
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schließlich der im zweiten Schritt S22 erhöhte Strom ab-
gesenkt, insbesondere um jeweils 100 mA. Anschlie-
ßend wird mit dem sechsten Schritt S26 fortgefahren.
Dies wird bevorzugt fünfmal wiederholt, so dass nach 15
Minuten, die der Zeitzähler läuft, der erhöhte Strom fünf-
mal um 100 mA abgesenkt wird. Nach Ablauf der 15 Mi-
nuten ist somit der im zweiten Schritt S22 erhöhte Strom
wieder vollständig reduziert. Auf diese Weise wird ins-
besondere eine Überlastung der Antriebseinheit 4 ver-
mieden.
[0064] Der dritte Regelkomplex wird mit dem sechsten
Schritt S26 eingeleitet. In dem sechsten Schritt S26 wird
ermittelt, ob die Faltflügeltüren 2, 3 eine Abweichung von
der vollständig geschlossenen Stellung aufweisen. Eine
solche Abweichung wird, wie zuvor bereits beschrieben,
insbesondere durch eine Windlast oder durch eine ma-
nuelle Kraft auf die Flügel 24, 25 der Faltflügeltüranlage
1 erzeugt. Da die Faltflügeltüranlage 1 in der vollständig
geschlossenen Stellung verbleiben soll, ist eine solche
Abweichung unerwünscht.
[0065] Wird eine Abweichung erkannt, so wird mit dem
siebten Schritt S27 fortgefahren. In dem siebten Schritt
S27 wird der Strom, der an die Antriebseinheit 4 abge-
geben wird, erhöht. Die Erhöhung erfolgt insbesondere
linear zu der Auslenkung der Faltflügeltüren 2, 3 aus der
vollständig geschlossenen Lage. Somit ist ein p-Regler
implementiert. Der an die Antriebseinheit 4 abzugebende
Strom berechnet sich daher insbesondere nach folgen-
dem Schema: neuer Strom = bisheriger Strom + Abwei-
chung der Faltflügeltüren 2, 3 von der geschlossenen
Stellung x Regelfaktor. Auf diese Weise wird unmittelbar
auf das Einwirken von Windkraft auf die Faltflügeltüran-
lage 1 reagiert, so dass sichergestellt ist, dass die Falt-
flügeltüranlage 1 durch die Windlast nur in sehr wenigen
Fällen aufgedrückt wird, da ein solches Aufdrücken durch
die Regelung gemäß dem siebten Schritt S27 wirksam
verhindert wird.
[0066] Durch die Regelung im siebten Schritt S27 kann
es passieren, dass eine an die Antriebseinheit 4 abge-
gebene Leistung eine Nennleistung der Antriebseinheit
4 überschreitet. So überschreitet dann insbesondere der
abgegebene Strom einen vorgegebenen maximalen
Nennstrom. Dies wird in einem achten Schritt S28 über-
prüft. Sollte der maximale Nennstrom überschritten sein,
so wird mit dem neunten Schritt S29 fortgefahren. Sollte
hingegen keine Überschreitung vorliegen, so wird der
Ablauf mit dem Beendigungsschritt S30 beendet.
[0067] In dem neunten Schritt S29 wird der im siebten
Schritt S27 aufgebrachte Strom auf die Antriebseinheit
bis auf den maximalen Nennstrom abgesenkt. Dies er-
folgt insbesondere innerhalb eines vorgegebenen Zeit-
raums, der vorteilhafterweise zehn Sekunden beträgt.
Durch die kurze Überlastung der Antriebseinheit ist si-
chergestellt, dass die Faltflügeltüranlage 1 auch bei star-
ken Windböen in der geschlossenen Stellung verbleibt.
Dabei ist jedoch nicht, wie dies im Stand der Technik der
Fall ist, eine Antriebseinheit 4 mit hoher maximaler Nenn-
leistung zu verwenden, sondern es kann aufgrund der

Überwachung der an die Antriebseinheit 4 abgegebenen
Leistung im achten Schritt S28 auch eine Antriebseinheit
4 mit geringer maximaler Nennleistung verwendet wer-
den. Da eine räumliche Abmessung der Antriebseinheit
4 zumeist mit steigender Nennleistung ansteigt, ist es
somit ermöglicht, eine kleine und kompakte Antriebsein-
heit 4 zu verwenden. Somit kann eine filigrane Faltflü-
geltüranlage 1 realisiert werden, die dennoch eine aus-
reichend performante Windlastregelung aufweist, so
dass die Faltflügeltüranlage 1 auch bei Auftreten von
starken Windböen in der geschlossenen Stellung ver-
bleibt.
[0068] Die Fig. 19 zeigt schließlich Verfahrkurven der
Faltflügeltüranlage 1 während eines Öffnens und Schlie-
ßens der Faltflügeltüren 2, 3. Das obere Diagramm zeigt
dabei ein Geschwindigkeitsprofil, während das untere Di-
agramm ein Profil der Beschleunigung darstellt. In beiden
Diagrammen ist auf der Abszissenachse eine Position
der Faltflügeltüren 2, 3 dargestellt, das heißt eine Posi-
tion des beweglichen Endes 38 auf der Laufschiene 8.
Dies bedeutet, dass an einem linken Grenzwert die Falt-
flügeltüranlage 1 vollständig geschlossen ist, während
die Faltflügeltüranlage 1 an einem rechten Grenzwert auf
der Abszissenachse vollständig geöffnet ist. Die Koordi-
natenachsen der Diagramme zeigen im oberen Dia-
gramm eine Geschwindigkeit, im unteren Diagramm eine
Beschleunigung der Faltflügeltüren 2, 3 an. Wird die Falt-
flügeltüranlage 1 geöffnet, so verhalten sich die Faltflü-
geltüren 2, 3 gemäß der oberen Kurve der Diagramme.
Wird die Faltflügeltüranlage 1 hingegen geschlossen, so
verhalten sich die Faltflügeltüren 2, 3 gemäß den unteren
Kurven der Diagramme. Die gezeigten Profile der Ge-
schwindigkeit und der Beschleunigung erlauben ein ra-
sches Öffnen der Faltflügeltür, wobei gleichzeitig sowohl
beim Öffnen als auch beim Schließen Schwingungen in-
nerhalb der Faltflügeltüranlage 1 vermieden werden.
Aufgrund der Reduzierung der Schwingungen ist eine
Absenkung der Flügel 24, 25 der Faltflügeltüranlage 1
minimiert, weswegen diese einen geringen Abstand zu
einem Boden aufweisen können. Somit ist eine Wärme-
dämmung erhöht. Gleichzeitig erlauben die Reduzierung
von Schwingungen und die daraus resultierende mini-
male Absenkung der Faltflügeltüren 2, 3 eine große Öff-
nungsweite zu realisieren. Insbesondere ist auf diese
Weise eine maximale Öffnungsweite von 2.400 Millime-
tern ermöglicht. Dies bedeutet, dass bei der Verwendung
von vier Flügeln 24, 25, wie dies in Figur 1 gezeigt wurde,
jeder Flügel eine Breite von 60 Millimetern aufweist.
[0069] Aus Figur 19 ist erkennbar, dass die Flügel 24,
25 der Faltflügeltüranlage 1 von der Antriebseinheit zum
Öffnen der Faltflügeltüren 2, 3 beschleunigbar sind. Da-
bei ist nach einem Verfahrweg von maximal einem Drittel,
bevorzugt von maximal einem Viertel, des gesamten Ver-
fahrwegs der Faltflügeltüren 2, 3 eine maximale Be-
schleunigung erreicht. So ist ein schnelles Öffnen der
Faltflügeltüranlage 1 realisiert. Nach dem Erreichen der
maximalen Beschleunigung wird die Beschleunigung
von der Steuereinheit 19 abgesenkt, wobei die Absen-
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kung insbesondere linear erfolgt. Dabei ist vorgesehen,
dass die Beschleunigung vor Erreichen des letzten Vier-
tels, insbesondere vor Erreichen des letzten Drittes des
maximalen Verfahrwegs der Faltflügeltüren 2, 3 bis auf
null abgesenkt ist.
[0070] Innerhalb des letzten Viertels oder innerhalb
des letzten Drittels des Verfahrwegs der Faltflügeltüren
2, 3 erfolgt schließlich eine Abbremsung der Flügel 24,
25. Hierzu wird eine negative Beschleunigung auf die
Faltflügeltüren 2, 3 aufgebracht, wobei die maximal ne-
gative Beschleunigung insbesondere um 50 Prozent hö-
her als die maximal positive Beschleunigung der Faltflü-
geltüren 2, 3 ist. Die so erfolgte rasche Abbremsung der
Flügel 24, 25 erlaubt ein sanftes Erreichen des Endan-
schlages in der geöffneten Stellung.
[0071] Es ist ersichtlich, dass auf diese Weise ein sehr
schnelles Öffnen der Faltflügeltüranlage 1 ermöglicht ist,
so dass ein Benutzer, der durch die Faltflügeltüranlage
1 hindurchtreten will, nicht erst auf den Öffnungsvorgang
der Faltflügeltüren 2, 3 warten muss.
[0072] Wird die Faltflügeltüranlage 1 geschlossen, so
beträgt eine maximale Schließgeschwindigkeit der Falt-
flügeltüren 2, 3 maximal die Hälfte der maximalen Öff-
nungsgeschwindigkeit der Faltflügeltüren 2, 3. Somit ist
insbesondere eine Überwachung des Schließvorgangs
ermöglicht, da die reduzierte Geschwindigkeit beim
Schließen der Faltflügeltüranlage 1 eine Überwachung
der Schließbewegung erlaubt. Daher kann die Faltflügel-
türanlage 1 bei Erkennen eines Hindernisses innerhalb
des Verfahrwegs der Faltflügeltüren 2, 3 die Flügel 24,
25 stoppen und/oder reversieren, was einen sehr siche-
ren Betrieb der Faltflügeltüranlage 1 ermöglicht.
[0073] Neben der beschriebenen Bewegung der Falt-
flügeltüren 2, 3 beim Öffnen und Schließen der Faltflü-
geltüranlage 1 ist auch der erste Rahmen 10 sowie der
zweite Rahmen 11 relevant für die Bestimmung einer
maximalen Öffnungsweite der Faltflügeltüranlage 1. Da-
her weist ein vertikales Profilelement 12 des ersten Rah-
mens 10 oder des zweiten Rahmens 11 im Schwerpunkt
ein erstes Hauptträgheitsmoment zwischen 30.000 mm4

und 60.000 mm4, bevorzugt von 48.470 mm4 auf. Ein
zweites Hauptträgheitsmoment beträgt zwischen 60.000
mm4 und 80.000 mm4, bevorzugt 73.570 mm4.
Schließlich beträgt ein polares Trägheitsmoment zwi-
schen 120.000 mm4 und 130.000 mm4, bevorzugt
122.041 mm4.
[0074] Alternativ weist das vertikale Profilelement 12
des ersten Rahmens 10 oder des zweiten Rahmens 11
im Schwerpunkt ein erstes Hauptträgheitsmoment zwi-
schen 20.000 mm4 und 40.000 mm4, bevorzugt von
31.934 mm4 auf. Ein zweites Hauptträgheitsmoment be-
trägt zwischen 50.000 mm4 und 80.000 mm4, bevorzugt
65.389 mm4. Schließlich beträgt ein polares Trägheits-
moment zwischen 85.000 mm4 und 110.000 mm4, be-
vorzugt 97.324 mm4.
[0075] Ein horizontales Profilelement 13 des ersten
Rahmens 10 oder des zweiten Rahmens 11 weist im
Schwerpunkt ein erstes Hauptträgheitsmoment zwi-

schen 85.000 mm4 und 120.000 mm4, bevorzugt von
102.266 mm4 auf. Ein zweites Hauptträgheitsmoment
beträgt zwischen 85.000 mm4 und 120.000 mm4, bevor-
zugt 103.497 mm4. Ein polares Trägheitsmoment beträgt
schließlich zwischen 150.000 mm4 und 250.000 mm4,

bevorzugt 205.763 mm4.
[0076] Durch derartige Flächenträgheitsmomente ist
ein Absenken des Rahmens auch bei eingesetztem Fül-
lelement minimiert. Um eine weitere Minimierung der Ab-
senkung zu erreichen, ist die Führungsschiene aus ei-
nem Material mit einem Elastizitätsmodul bei 20°C zwi-
schen 60 MPa und 80 MPa, bevorzugt 70 MPa gefertigt.
Die Bestimmung des Elastizitätsmoduls erfolgt dabei
nach EN ISO 6892-1:2009. Ein Schubmodul des Mate-
rials der Führungsschiene 8, der insbesondere nach DIN
53445 bestimmbar ist, beträgt bei 20°C zwischen 10 MPa
und 40 MPa, bevorzugt 27 MPa. So ist ein sehr steifer
Rahmen 10, 11 um das Füllelement 22 vorhanden, so
dass eine Absenkung des ersten Flügels 24 oder des
zweiten Flügels 25 und damit in der ersten Faltflügeltür
2 oder der zweiten Faltflügeltür 3 minimiert ist.
[0077] Auf diese Weise ist insbesondere eine maxima-
le Öffnungsweite von 2.400 Millimetern realisierbar, wo-
bei eine maximale Absenkung der Faltflügeltüren 2, 3
über den gesamten Verfahrweg zwischen geschlossener
Stellung und geöffneter Stellung maximal vier Millimeter
beträgt. Dies erlaubt eine ausreichend hohe Spaltabdich-
tung zwischen einer Unterkante der Faltflügeltüren 2, 3
und einem die Faltflügeltüranlage 1 aufnehmenden Bo-
den.
[0078] Die Faltflügeltüranlage 1 ist weiterhin sehr ge-
räuscharm zu betreiben. Dies wird dadurch erreicht, dass
die Übertragung und Emission von Körperschall in den
einzelnen Bauteilen der Faltflügeltüranlage 2 minimiert
ist. So weist insbesondere der Rollenkörper 16 der Lauf-
rollen 14, 15 ein Elastizitätsmodul bei 20°C zwischen
2.700 MPa und 3.100 MPa, bevorzugt 2.900 MPa auf.
Weiterhin weist der Rollenkörper 16 bei 20°C eine Dichte
zwischen 1,10 g/cm3 und 1,70 g/cm3, bevorzugt 1,42
g/cm3 auf. Dabei erfolgt die Bestimmung des Elastizitäts-
moduls gemäß ISO 527. Die Dichte wird gemäß ISO
1183 bestimmt.
[0079] Die Lauffläche 18 der Führungsschiene 8 weist
ein Elastizitätsmodul bei 20°C zwischen 60 MPa und 80
MPa, bevorzugt von 70 MPa auf. Weiterhin weist die
Lauffläche 18 bei 20°C ein Schubmodul zwischen 10
MPa und 40 MPa, bevorzugt von 27 MPa, auf. Eine Dich-
te in der Lauffläche 18 beträgt bei 20°C schließlich zwi-
schen 3 g/cm3 und 5 g/cm3, bevorzugt 2 g/cm3. Hier er-
folgt die Bestimmung des Elastizitätsmoduls gemäß EN
ISO 6892-1:2009. Der Schubmodul wird gemäß DIN
53445 bestimmt, die Dichte wiederum nach ISO 1183.
[0080] Da sowohl der Elastizitätsmodul als auch der
Schubmodul und die Dichte für die Übertragung von Kör-
perschall relevant sind, ist durch die Wahl dieser Para-
meterbereiche eine minimale Ausbreitung des Körper-
schalls innerhalb der Faltflügeltüranlage 1 sichergestellt.
Somit ist eine geringe Schallemission beim Betrieb der
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Faltflügeltüranlage 1 vorhanden.
[0081] Der Grundkörper 26 des Laufwagens 9 weist
einen Elastizitätsmodul bei 20°C zwischen 2.500 MPa
und 2.900 MPa, bevorzugt von 2.700 MPa auf. Ein
Schubmodul des Grundkörpers 26 beträgt bei 20°C zwi-
schen 600 MPa und 900 MPa, bevorzugt 750 MPa. Die
Dichte des Grundkörpers 26 beträgt bei 20°C schließlich
zwischen 1,10 g/cm3 und 1,70 g/cm3, bevorzugt 1,39
g/cm3. Der Elastizitätsmodul wird wiederum gemäß ISO
527 bestimmt, der Schubmodul gemäß DIN ISO
1827:2010-07. Die Dichte wird wiederum gemäß ISO
1183 bestimmt. Somit ist auch eine schlechte Körper-
schallausbreitung innerhalb des Grundkörpers 26 und
damit innerhalb des gesamten Laufwagens 9 vorhanden,
wodurch auch hier die Schallemissionen minimiert sind.
[0082] Die Rollenflächen 17 der Laufrollen 14, 15 wei-
sen eine Oberflächenrauigkeit Rz zwischen 5,0 mm und
7,0 mm, bevorzugt von 3,0 mm auf. Insbesondere weist
der gesamte Rollenkörper 16 eine derartige Oberflä-
chenrauigkeit auf. Somit ist eine geringe Verlustenergie
bei einem Abrollen der Rollenflächen 17 auf der Laufflä-
che 18 vorhanden, wodurch ein leiser Lauf realisiert ist.
Ebenso wird die Verlustenergie und der Verschleiß und
damit auch die Schallemission verringert, indem die
Oberflächenhärte des Rollenkörpers 16, insbesondere
der Rollenfläche 17 der Laufrollen 14, 15, gemessen
nach Rockwell Skala R zwischen 100 und 140, bevorzugt
120 beträgt. Insbesondere beträgt die Oberflächenhärte
somit nach Rockwell Skala M 92.
[0083] Die Lauffläche 18 weist bevorzugt eine Rillung
auf, wobei die Rillung parallel zu einer Verschieberich-
tung des Laufwagens 19 orientiert ist. Unter Rillung ist
dabei ein regelmäßiges, wellenförmiges Muster auf der
Oberfläche der Lauffläche 18 zu verstehen. Die Rillung
weist eine in Längsrichtung gemessene Oberflächenrau-
igkeit Ra von 0,05 bis 1,0, bevorzugt von 0,5 auf. Somit
ist auch von Seiten der Lauffläche 18 eine geringe Schal-
lemission aufgrund geringer Verlustenergie realisiert.
[0084] Um ein sicheres Abrollen der Laufrollen 14, 15
auf der Lauffläche 18 zu erhalten und um ein Springen
des Laufwagens 9 auf der Führungsschiene 8 zu vermei-
den, beträgt eine statische Flächenpressung zwischen
einer Rollenfläche 17 der Laufrollen 14, 15 und der Lauf-
fläche 18 zwischen 8 N/mm2 und 12 N/mm2, bevorzugt
10 N/mm2.
[0085] Die Verfahrgeschwindigkeit des Laufwagens 9
bezüglich der Führungsschiene 8 beträgt zwischen 10
cm/s und 100 cm/s, bevorzugt zwischen 10 cm/s und 75
cm/s, besonders bevorzugt zwischen 10 cm/s und 50
cm/s. Da die Reibung grundsätzlich abhängig von der
Geschwindigkeit ist, kann durch diese Werte eine Rei-
bung und damit eine Verlustenergie und somit auch eine
Schallemission minimiert werden. Damit ist wiederum si-
chergestellt, dass ein sehr leiser Betrieb der Faltflügel-
türanlage 1 vorliegt.
[0086] Schließlich ist der Grundkörper 26 des Laufwa-
gens 9 sehr massiv und kompakt gebaut, wodurch Stör-
geräusche vermieden werden. So beträgt eine Länge

des Grundkörpers 26 zwischen 40 mm und 80 mm, be-
vorzugt 60 mm. Eine Breite des Grundkörpers 26 beträgt
zwischen 15 mm und 20 mm, bevorzugt 18 mm. Eine
Höhe des Grundkörpers 26 beträgt zwischen 10 mm und
15 mm, bevorzugt 13 mm. Die an dem Grundkörper 26
befestigten vertikalen Laufrollen 15 weisen einen Radius
zwischen 75 mm und 125 mm, bevorzugt von 100 mm
auf.
[0087] Die Verbindung zwischen der vertikalen Lauf-
rolle 15 und dem Grundkörper 26 erfolgt über eine Achse
65. Die Achse 65 weist ein Elastizitätsmodul bei 20°C
zwischen 150 MPa und 250 MPa, bevorzugt von 200
MPa auf. Ein Schubmodul bei 20°C der Achse 65 beträgt
zwischen 70 MPa und 90 MPa, bevorzugt 81 MPa.
Schließlich beträgt eine Dichte der Achse 65 bei 20°C
zwischen 5,0 g/cm3 und 10,0 g/cm3, bevorzugt 7,9 g/cm3.
Dabei wird der Elastizitätsmodul gemäß EN ISO
689-1:2009 bestimmt, der Schubmodul nach DIN 53445
und die Dichte nach ISO 1183.
[0088] Somit ist in dem gesamten Verbund des Lauf-
wagens 9, das heißt in dem Rollenkörper 16, der Achse
65 und dem Grundkörper 26 eine Ausbreitung von Kör-
perschall minimiert. Ein sehr leiser Betrieb ist daher si-
chergestellt.
[0089] Schließlich ist verhindert, dass eine Abflachung
der Laufrollen 14, 15 durch lange Standzeiten zur Erzeu-
gung von Störgeräuschen führt. So beträgt eine Abfla-
chung der Laufrollen 14, 15, insbesondere der vertikalen
Laufrollen 15, nach acht Stunden Auflage auf einer ebe-
nen Oberfläche und Belastung mit einer Prüflast von 200
N maximal 0,20 mm, bevorzugt maximal 0,12 mm. Durch
diese geringe Abflachung ist sichergestellt, dass es nicht
zu einem unrunden Lauf der Laufrollen 14, 15 kommt,
wenn die Faltflügeltür 1 lange Standzeiten aufweist.
[0090] Eine Wasserabsorption des Rollenkörpers 16
nach Eintauchen in Wasser von 23 Grad beträgt zwi-
schen 0,1 und 0,5, bevorzugt 0,3. Eine Wasserabsorpti-
on des Rollenkörpers 16 nach Lagerung bei 50 Prozent
relativer Luftfeuchte beträgt zwischen 1,2 und 1,6, be-
vorzugt 1,4. Die Wasseraufnahme wird gemäß ISO 62
bestimmt. Dabei wird insbesondere das Verfahren 1 (Ein-
tauchen in Wasser von 23 Grad) und das Verfahren 4
(Lagerung bei 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit) ver-
wendet. Durch diese Werte ist sichergestellt, dass eine
Volumenvergrößerung der Laufrollen 14, 15 bei Wasser-
aufnahme nicht zu einem unrunden Lauf und damit zu
Störgeräuschen führt.
[0091] Die Faltflügeltüren 2, 3 weisen einen maxima-
len Wärmedurchgangskoeffizienten UD von 3,0 W/(m2

K) auf. Insbesondere beträgt der maximale Wärme-
durchgangskoeffizient UD maximal 1,7 W/(m2 K). Somit
erfolgt ein geringer Wärmetransport durch die Faltflügel-
türanlage 1, so dass sich die Faltflügeltüranlage 1 zu
einer Abgrenzung eines warmen Bereiches von einem
kalten Bereich eignet.
[0092] Der Rahmen 10, 11 der Faltflügeltüren 2, 3 ist
insbesondere aus einem Material gefertigt, das einen
Wärmedurchgangskoeffizienten UD zwischen 2,0 W/(m2
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K) und 4,0 W/(m2 K) umfasst. Das Füllelement 22 der
Faltflügeltüren 2, 3 umfasst ein Material mit einem Wär-
medurchgangskoeffizienten UD zwischen 0,5 W/(m2 K)
und 1,5 W/(m2 K), bevorzugt von 1,0 W/(m2 K). Mit diesen
Werten ist der zuvor genannte geringe Wärmetransport
durch die Faltflügeltüranlage 1 ermöglicht.
[0093] Wie zuvor bereits beschrieben wurde, weist so-
wohl der erste Rahmen 10 als auch der zweite Rahmen
11 in den vertikalen Profilelementen, 12 thermische Tren-
nungen 31 auf. Die thermischen Trennungen 31 sind ins-
besondere Isolationsstege, wobei die thermischen Tren-
nungen 31 aus einem Material mit einem Wärmeleitko-
effizienten zwischen 0,1 W/(m2 K) und 0,3 W/(m2 K), be-
vorzugt von 0,2 W/(m2 K). Ein Elastizitätsmodul der ther-
mischen Trennung 31 beträgt bei 20°C zwischen 400
MPa und 3.000 MPa, wobei der Elastizitätsmodul insbe-
sondere nach DIN 53457 gemessen wird. Schließlich ist
vorgesehen, dass die thermische Trennung 31 ein Ma-
terial mit einem Längenausdehnungskoeffizienten zwi-
schen 0,10 mm/(m K) und 0,25 mm/(m K), bevorzugt
zwischen 0,15 mm/(m K) und 0,20 mm/(m K) umfasst.
Somit ist eine ausreichende Wärmeisolierung durch die
thermische Trennung 31 sichergestellt, wodurch der
Wärmetransport durch den ersten Rahmen 10 und den
zweiten Rahmen 11 minimiert ist.
[0094] Weiterhin umfasst das Füllelement 22 ein Ma-
terial mit einem Wärmeleitkoeffizienten zwischen 0,60
W/(m2 K) und 0,90 W/(m2 K), bevorzugt von 0,76 W/(m2

K). Ein Elastizitätsmodul des Füllelementes 22 beträgt
bei 20°C zwischen 50 GPa und 90 GPa, bevorzugt 70
GPa. Schließlich ist vorgesehen, dass das Füllelement
22 ein Material mit einem Längenausdehnungskoeffizi-
enten von 0,01 mm/(m K) umfasst. Somit ist auch der
Wärmetransport durch das Füllelement 22 minimiert.
[0095] Das Füllelement 22 ist über einen Klebstoff mit
dem ersten Rahmen 10 und dem zweiten Rahmen 11
verbunden. Der Klebstoff weist dabei eine Zugfestigkeit
zwischen 1,0 N/mm2 und 2,5 N/mm2, bevorzugt von 1,8
N/mm2 auf. Die Zugfestigkeit ist insbesondere nach ISO
527 bestimmbar.
[0096] Um einen Spalt zwischen den Faltflügeltüren 2,
3 und einem Boden oder der Führungsschiene 8 abzu-
dichten weist die Faltflügeltüranlage 1 Dichtungen in
Form von Bürsten auf. Diese Bürsten dichten den Spalt
zwischen Faltflügeltür 2, 3 und Boden oder Führungs-
schiene 8 ab. Die Dichtungen in Form von Bürsten haben
einen Besatz, der eine Borstenlänge zwischen 12 mm
und 20 mm, bevorzugt von 15,9 mm aufweist. Ein Basis-
körper der Bürsten umfasst einen runden Basiskörper,
der insbesondere einen Durchmesser zwischen 2,0 mm
und 4,0 mm, bevorzugt von 2,9 mm, aufweist. Auf diese
Weise ist eine sichere und ausreichende Abdichtung ei-
nes Spalts zwischen Faltflügeltür 2, 3 und Boden oder
Führungsschiene 8 ermöglicht. Ein Wärmetransport
durch diesen Spalt ist daher nahezu verhindert.
[0097] Schließlich beträgt ein Wärmebrückenzuschlag
zwischen dem Füllelement 22 und dem ersten Rahmen
10 oder dem zweiten Rahmen 11 zwischen 0,050 W/(m2

K) und 0,060 W/(m2 K), bevorzugt 0,056 W/(m2 K). Eben-
so beträgt ein Wärmebrückenzuschlag zwischen dem
ersten Rahmen 10 und dem zweiten Rahmen 11 sowie
einer die Rahmen aufnehmenden Wand zwischen 0,050
W/(m2 K) und 0,060 W/(m2 K), bevorzugt 0,056 W/(m2

K). Mit diesen geringen Wärmebrückenzuschlägen wird
wirksam vermieden, dass Wärmebrücken durch die
Montage der Faltflügeltüranlage 1 erzeugt werden. Somit
ist auch hier der Wärmetransport durch die Faltflügeltür-
anlage 1 vermindert.

Bezugszeichenliste

[0098]

1. Faltflügeltüranlage
2. erste Faltflügeltür
3. zweite Faltflügeltür
4. Antriebseinheit
5. Getriebe
6. Wandelvorrichtung
7. Gestänge
8. Führungsschiene
9. Laufwagen
10. erster Rahmen
11. zweiter Rahmen
12. vertikales Profilelement
13. horizontales Profilelement
14. horizontale Laufrolle
15. vertikale Laufrolle
16. Rollenkörper der Laufrollen
17. Rollenfläche der Laufrollen
18. Lauffläche der Führungsschiene
19. Steuereinheit
20. erster Scharnierkörper
21. zweiter Scharnierkörper
22. Füllelement
23. Überwachungseinheit
24. erster Flügel
25. zweiter Flügel
26. Grundkörper des Laufwagens
27. Bolzen
28. Aufhängung
29. Durchgangsöffnung
30. Lager
31. thermische Trennung
32. erste Außenfläche
33. zweite Außenfläche
34. Dichtelement
35. Basisbereich des Dichtelements
36. erster Dichtbereich des Dichtelements
37. fixiertes Ende der Faltflügeltür
38. bewegliches Ende der Faltflügeltür
39. erster Schenkel des Dichtbereichs
40. zweiter Schenkel des Dichtbereichs
41. zweiter Dichtbereich des Dichtelements
42. Hinterschneidungselement
43. Nut
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44. Befestigungssteg
45. Leistensteg
46. Gewindebohrung
47. Befestigungsnut
48. Befestigungselement
49. Gegenelement
50. Klemmelement
51. Kammer
52. erster hülsenförmiger Bereich
53. zweiter hülsenförmiger Bereich
54. Türbolzen
55. Hinterschneidung
56. Innenfläche des hülsenförmigen Bereichs
57. Hindernissensor
58. Projektion des Sensorfelds
59. Sensorfeld
60. erster Bereich
61. zweiter Bereich
62. Aktivierungsbereich
63. erster Eintrittsbereich
64. zweiter Eintrittsbereich
65. Achse
66. Befestigungsschrauben

Patentansprüche

1. Faltflügeltüranlage (1), umfassend

- zumindest eine Faltflügeltür (2, 3) mit mindes-
tens zwei Flügeln (24, 25) und zumindest einen
dazwischen angeordneten Scharnierkörper (20,
21),
- wobei jeder Flügel (24) einen Rahmen (10, 11)
aufweist,
- wobei der Rahmen (10, 11) eine Nut (43) auf-
weist, in die ein Befestigungssteg (44) des
Scharnierkörpers (20, 21) einfügbar ist, und
- wobei die Nut (43) und der Befestigungssteg
(44) eine Hinterschneidung (55) aufweisen, so-
dass eine formschlüssige Verbindung zwischen
Rahmen (10, 11) und Scharnierkörper (20, 21)
vorhanden ist.

2. Verfahren zum Herstellen einer Faltflügeltüranlage
(1), insbesondere nach Anspruch 1, gekennzeich-
net durch die Schritte:

- Bereitstellen eines Rahmens (10, 11), wobei
der Rahmen (10, 11) eine Nut (43) aufweist,
- Einfügen eines Füllelements (22) in den Rah-
men (10, 11),
- Erstellen eines Flügels (24, 25) durch Anbrin-
gen zumindest eines Scharnierkörpers (20, 21)
an dem Rahmen (10, 11),
- Kombinieren von zumindest zwei Flügeln (24,
25) zu einer Faltflügeltür (2, 3),
- wobei ein Befestigungssteg (44) des Schar-

nierkörper (20, 21) in die Nut (43) eingefügt wird,
und
- wobei die Nut (43) und der Befestigungssteg
(44) eine Hinterschneidung (55) aufweisen, so-
dass eine formschlüssige Verbindung zwischen
Rahmen (10, 11) und Scharnierkörper (20, 21)
vorhanden ist.

3. Faltflügeltüranlage (1) nach Anspruch 1 oder Ver-
fahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der Scharnierkörper (20, 21) einen Leistensteg
(45) aufweist, wobei der Leistensteg (45) mit dem
Rahmen (10, 11) verbindbar ist.

4. Faltflügeltüranlage (1) oder Verfahren nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Leis-
tensteg (45) zumindest eine Gewindebohrung (46)
aufweist, in die ein Befestigungsbolzen einschraub-
bar und gegen den Rahmen (10, 11) pressbar ist,
wobei der Leistensteg (45) insbesondere gegenüber
der Hinterschneidung (55) angeordnet ist.

5. Faltflügeltüranlage (1) oder Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Faltflügeltür (2, 3) zumindest ei-
nen ersten Flügel (24) mit einem ersten Rahmen (10)
und zumindest einen zweiten Flügel (25) mit einem
zweiten Rahmen (11) umfasst, wobei ein erster
Scharnierkörper (20) an dem ersten Rahmen (10)
angeordnet ist und ein zweiter Scharnierkörper (21)
an dem zweiten Rahmen (11) angeordnet ist, wobei
der erste Scharnierkörper (20) an mindestens zwei
zweiten Scharnierkörpern (21) lagerbar ist und der
zweite Scharnierkörper (21) an mindestens zwei ers-
ten Scharnierkörpern (20) lagerbar ist.

6. Faltflügeltüranlage (1) oder Verfahren nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Scharnierkörper (20) rotierbar an dem zweiten
Scharnierkörper (21) und/oder an einem die Faltflü-
geltüranlage (1) umgebenden Boden und/oder an
einer die Faltflügeltüranlage (1) umgebenden Decke
gelagert ist.

7. Faltflügeltüranlage (1) oder Verfahren nach einem
der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Scharnierkörper (20) einen ersten
hülsenförmigen Bereich (52) und der zweite Schar-
nierkörper (21) einen zweiten hülsenförmigen Be-
reich (53) aufweist, wobei der erste hülsenförmigen
Bereich (52) und der zweite hülsenförmige Bereich
(53) über einen gelagerten Türbolzen (54) aneinan-
der, insbesondere vertikal übereinander, gelagert
sind.

8. Faltflügeltüranlage (1) oder Verfahren nach einem
der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Summe der Längen, insbesondere der
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Abmessung in vertikaler Richtung, des ersten Schar-
nierkörpers (20) und des zweiten Scharnierkörpers
(21) maximal der gesamten Höhe und minimal zwi-
schen 85% und 95%, insbesondere zwischen 88%
und 92%, der Höhe, insbesondere der Abmessung
in vertikaler Richtung, des ersten Türflügels oder des
zweiten Türflügels entsprechen.

9. Faltflügeltüranlage (1) oder Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nut (43) in einem vertikalen Pro-
filelement (12) des Rahmens (10, 11) angeordnet ist
und/oder vertikal orientiert ist.

10. Faltflügeltüranlage (1) oder Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nut (43) in einem äußeren Rand-
bereich eines Profilelements (12, 13) des Rahmens
(10, 11) angeordnet ist, wobei sich der äußere Rand-
bereich von einer Außenfläche (32, 33) bis maximal
ein Drittel, insbesondere bis maximal ein Viertel, der
Dicke des Profilelements (12, 13) in das Profilele-
ment (12, 13) hinein erstreckt.

11. Faltflügeltüranlage (1), umfassend

- zumindest eine Faltflügeltür (2, 3) mit mindes-
tens zwei Flügeln (24, 25),
- wobei jeder Flügel (24) einen Rahmen (10, 11)
aufweist,
- wobei der Rahmen (10, 11) zumindest ein ho-
rizontales Profilelement (13) und zumindest ein
vertikales Profilelement (12) umfasst,
- wobei das vertikale Profilelement (12) zumin-
dest eine Befestigungsnut (47) aufweist, in die
ein Befestigungselement (48) einfügbar ist, und
- wobei das horizontale Profilelement (13) und
das vertikale Profilelement (12) über das Befes-
tigungselement verbunden sind.

12. Faltflügeltüranlage (1) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Befestigungselement
(48) eine Lochplatte ist, die insbesondere eine Dicke
von fünf Millimetern aufweist.

13. Faltflügeltüranlage (1) nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lochplatte
senkrecht zu einem innerhalb des Rahmens (10, 11)
angeordneten Füllelement (22) orientiert ist.

14. Faltflügeltüranlage (1) nach einem der Ansprüche
11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
festigungselement (48) mit einem Gegenelement
(49) des horizontalen Profilelements (12) ver-
schraubt ist.

15. Faltflügeltüranlage (1) nach einem der Ansprüche
11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das ver-

tikale Profilelement (13) zwei senkrecht zu einem
innerhalb des Rahmens (10, 11) angeordneten Fül-
lelement (22) orientierte Isolierstege als thermische
Trennung (31) und zwei parallel zu dem Füllelement
(22) orientierte Klemmelemente (50) aufweist, wobei
das Befestigungselement (48) innerhalb einer von
Isolierstegen und Klemmelementen (50) gebildeten
Kammer (51) angeordnet ist.
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